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Freileitung zu verlegen

Zu verlegende Leitungen

N
o. M.

Verfahrensvermerke für die Aufstellung des Planes

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom ............. die Aufstellung des Bebauungsplanes mit
Grünordnungsplan beschlossen. Der Aufstellungsbeschluß wurde am ............. ortsüblich be-
kannt gemacht.

Die Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs.1 BauGB  für den Vorentwurf des Bebauungsplanes mit
Grünordnungsplan in der Fassung vom .................................. hat vom ............................... bis
......................... stattgefunden.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan in der Fassung vom .................
wurden die Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB in der Zeit vom ......................... bis
........................ beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan in der Fassung vom ......................
wurde mit Begründung gemäß § 3 Abs.2 BauGB in der Zeit  vom .........................................bis
......................... öffentlich ausgelegt. 
Die Auslegung wurde 1 Woche vorher bekannt gemacht.

Die Gemeinde hat mit Beschluß des Gemeinderates vom .............................. den Bebauungs-
plan mit Grünordnungsplan gem. § 10 Abs.1 BauGB in der Fassung vom .......................... als
Satzung beschlossen.

(Siegel) Pilsach, den...................................

.............................................................
(Bürgermeister)

Der Satzungsbeschluß des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan wurde am .....................
gemäß § 10 Abs.3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

(Siegel) Pilsach, den...................................

.............................................................
(Bürgermeister)

Präambel

Die Gemeinde Pilsach erlässt gemäß §10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F. der Bekannt-
machung vom 27.8.1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137), zuletzt geändert durch Art. 12
des Gesetzes vom 27.7.2001 (BGBl I S. 2850) und des Art. 23 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Bayern  GO i.d.F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBL S. 797), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 27.12.1999 (GVBL S. 452), sowie des Art. 91 der Bayerischen
Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4.8.1997 (GVBl. I S. 433, ber.
1998 S. 270), zuletzt geändert durch §1 Nr. 58 des Dritten Gesetzes zur Aufhebung von
Rechtsvorschriften in der Fassung der Bekanntmachung vom 7.8.2003 (GVBl. S. 497) und der
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke  BauNVO  i.d.F. der Bekanntmachung
vom 23.1.1990 (BGBL I S 132) diesen Bebauungsplan als Satzung.

B. Textliche Festsetzungen nach § 9 BauGB, BauNVO und DIN 18005

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO)

1.1 Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)
Gemäß § 1 Abs. 4 und Abs. 9 BauNVO in Verbindung mit § 15 BauNVO wird festgesetzt, dass die
nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen im Plangebiet nicht zulässig sind,
da diese im Plangebiet und der unmittelbar angrenzenden Bebauung neue und den Wohncharakter
beeinträchtigende Konflikte schaffen würden.

1.2 Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) sind auch außerhalb der vorgegebenen Baugrenzen gemäß den
Vorschriften der BayBO zulässig; das gilt nicht für die straßenzugewandte Grundstücksseite.

1.3 Beschränkung der Zahl der Wohnungen (§ 9 Nr. 1 Abs. 6 BauGB)
Im gesamten Plangebiet sind pro Wohngebäude maximal verschieden festgesetzte Wohneinheiten
zulässig, um so - unter Berücksichtigung der Topografie - den Charakter der umgebenden Bebauung
und das vorherrschende Ortsbild zu bewahren. Die Anzahl der maximal zulässigen Wohneinheiten
sind dem Planeinschnitt zu entnehmen.

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 9 Abs. 2 BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO)

2.1 Zahl der Vollgeschosse

2.1.1 Maximal II Vollgeschosse zulässig: Z = I+ D.
Das zweite Vollgeschoss ist nur im Dachgeschoss zulässig (räumliche Festlegung laut Planeinschnitt).

2.1.2 Maximal III Vollgeschosse zulässig: Z = I+ U + D.
Das zweite Vollgeschoss ist nur im Dachgeschoss, das dritte Vollgeschoss nur im Untergeschoss
zulässig (räumliche Festlegung laut Planeinschnitt).

2.2 Grundflächenzahl GRZ siehe Planeintrag
(§§ 16, 17 und 19 BauNVO)

2.3 Geschossflächenzahl GFZ siehe Planeintrag
(§§ 16, 17 und 20 BauNVO)

2.4 Höhenfestsetzung
(§ 9 Abs. 2 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)
Die maximale traufseitige Wandhöhe beträgt bergseitig 3,90 m. Gemessen wird von der fertigen
Erdgeschossfußbodenoberkante (EFOK) bis zur Schnittlinie Außenkante Außenwand/Oberkante
Dachhaut.

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

3.1 Offene Bauweise
(§ 22 Abs. 2 BauNVO)

3.1.1 Nur Einzelhäuser und Doppelhäuser zulässig. Bei Doppelhäusern muss das Grundstück pro
Doppelhaushälfte mindestens 350 m² groß sein.

3.2 Baugrenze
(§ 23 Abs. 3 BauNVO)
Unabhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplanes gelten hinsichtlich der Abstandsflächen
die Regelungen des Art. 6 Abs. 4 und 5 der BayBO; die durch die Baugrenzen ausgewiesene
überbaubare Grundstücksfläche darf nur dann voll ausgenutzt werden, wenn die vorgeschriebenen
Abstandsflächen (s. o.) eingehalten werden.

4. Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

4.1 Planstraße mit Gehweg 
Die Straßenraumgestaltung dient nur als Hinweis und kann im Rahmen der Bauausführung noch
geändert werden.

5. Hauptversorgungsanlagen und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

5.1 Die zur Erschließung des Baugebietes erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen werden in der
Regel in die öffentlichen Verkehrsflächen verlegt. Versorgungskabel (Strom und Telefon) und 
Versorgungsleitungen sind aus gestalterischen Gründen grundsätzlich unterirdisch und auf
öffentlichem Grund zu verlegen.

6. Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

6.1 Öffentliche Grünflächen
Die Öffentlichen Grünflächen sind naturnah zu gestalten.

7. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

7.1 Flächen für die Regelung des Wasserabflusses
Zweckbestimmung: Rückhaltebecken Oberflächenwasser
Die Rückhaltebecken sind als unbefestigte Erdbecken zu gestalten.

8. Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung der Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nrn. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

8.1 Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft.

8.1.1 Festsetzung von Ausgleichsflächen nach § 1a Abs. 3 BauGB
Im Bereich der festgesetzten Ausgleichsflächen ist eine Streuobstwiese bzw. Auwald und
Feuchtwiesen zu entwickeln. Die Beschreibung der Ausgleichsmaßnahmen ist der Begründung zu
entnehmen. 

8.2 Bestehender und zu erhaltender Baum- und Heckenbewuchs
Die zu erhaltenden Gehölze sind biotopgerecht zu pflegen und zu unterhalten. Rückschnitt und
Stockhieb sind zulässig, aber nicht zwischen 1. März und 30. Oktober.

8.3 Pflanzgebote für Bäume innerhalb der öffentlichen Grünflächen. 
Es sind hochstämmige Laub- und Obstbäume gemäß der Pflanzliste in der Begründung zu
verwenden. Die entsprechenden Planeinträge sind lagemäßig nicht bindend.

8.4 Pflanzgebote für Bäume innerhalb der privaten Grundstücksflächen 
Je 300 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein großkroniger Laub- oder Obstbaum (Hochstamm)
zu pflanzen, um das Baugebiet zu durchgrünen. Die entsprechenden Planeinträge sind lagemäßig
nicht bindend. 

8.5 Pflanzgebote für Baum-Strauchhecken auf öffentlichen und privaten Grundstücksflächen. 
Es ist ausschließlich die Verwendung heimischer Gehölze lt. Pflanzliste in der Begründung zulässig.

8.6 Versiegelung
Maximal 15 % der nicht überbauten Grundstücksflächen dürfen an der Oberfläche
wasserundurchlässig versiegelt werden. Wo mit dem Nutzungszweck vereinbar sind
wasserdurchlässige Beläge zu wählen (z.B. Rasenpflaster, Schotterrasen).

9. Sonstige Planzeichen

9.1 Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nrn. 4 und 22 BauGB)

Garagen und Stellplätze:
Garagen müssen innerhalb der mit Baugrenzen umfassten Flächen (Punkt 3.2 der Festsetzungen)
errichtet werden. Grenzgaragen müssen dem Art. 7 Abs. 4 BayBO entsprechen.

9.2 Umgrenzung der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

Fläche 1 (F1)
In diesem Bereich ist die Errichtung eines Lärmschutzwalles mit einer Höhe von 5.0 m festgesetzt.

Fläche 2 (F2)
In diesem Bereich ist der Einbau von Schallschutzfenstern der Klasse 3 (VDI-Richtlinie 2719)
vorgeschrieben. Außerdem wird festgesetzt, dass die Grundrissplanung so zu optimieren ist, dass
die Ruheräume auf den lärmabgewandten Seiten (Westen oder Süden) liegen. 

9.3 Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB)

Sichtdreiecke im Bereich der Straßenkreuzungen
Diese Sichtfelder sind von jeder sichtbehindernden Nutzung freizuhalten.
Bepflanzung und Einfriedung dürfen eine Höhe von 0.80 m über Fahrbahn nicht überschreiten.

C. Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. der BayBO) und Gestaltungsfestsetzungen

1. Wohngebäude

1.1 Gebäudeform
Es wird ein rechteckiger Grundriss vorgeschrieben; Gebäudevor- und Rücksprünge sind zulässig.
Hierbei hat die längere Seite des Gebäudes in Richtung der Hauptfirstrichtung zu liegen.
Winkelhäuser unter Einhaltung der Hauptfirstrichtung sind zulässig.

1.2 Dachform
zulässig: Satteldach und Pultdach. Der Dachvorsprung an der Traufe darf max. 50 cm und am Ortgang
max. 20 cm betragen.

1.3 Dachneigung
Die Neigung muss beim Satteldach zwischen 38° und 45°, beim Pultdach zwischen 5° und 30° betragen.

1.4 Dacheindeckung und Dachaufbauten
Die Dacheindeckung hat in rot bis rotbraun zu erfolgen. Bei Pultdächern ist auch eine Deckung in
Blech zulässig. Dachgauben sind mit Satteldach oder als Schleppgauben zugelassen; eine
Verbindung von Einzelgauben ist nicht zulässig. Die maximale Gaubenbreite beträgt 2,50 m. Sie
sind zu verputzen, mit Holz zu verschalen oder zu verblechen, Eindeckung wie Hauptdach. Die
Gesamtlänge darf je Dachseite die Hälfte der Hauslänge nicht überschreiten; Mindestabstand der
Gaube zur Giebelseite 1,5 m (gemessen wird von der Außenwand). Sonnenkollektoren sind
zugelassen und müssen mit den übrigen Dachflächen und Dachaufbauten harmonisch abgestimmt
sein. Aufgeständerte Sonnenkollektoren sind nicht zulässig.
Negative Dacheinschnitte sind nicht zulässig.

1.5 Kniestock
Kniestöcke sind bis zu einer Höhe von maximal 75 cm zulässig; gemessen wird dabei außenseitig von
der Oberkante Rohdecke bis zum Schnittpunkt Außenkante Wand / Unterkante Dachsparren.

1.6 Fassadengestaltung
Die Gebäude sind mit einem ruhig wirkenden Außenputz in gedämpften Farbtönen zu versehen.
Holzverkleidungen sind zulässig. Auffallend unruhige Putzstrukturen sowie zueinander
disharmonische Farbkontraste sind nicht gestattet. An- und Nebenbauten sind gestalterisch an das
Hauptgebäude anzugleichen. Als Material sind der regionalen Bauweise entsprechende Baustoffe
zu verwenden, dies gilt auch für Plattenbeläge, Wetterschutzdächer, Geländer, Wintergärten etc.
Werden Fassadenverkleidungen angebracht, so sind senkrechte Holzschalungen in natürlicher
Farbgebung zu verwenden. Holzhäuser mit senkrechter Schalung sind zulässig.

1.7 Stellung der baulichen Anlagen
Die Hauptfirstrichtung wie im Planeintrag wird empfohlen.

1.8 Höhenlage 
Bei unter dem zukünftigen Straßenniveau liegenden Gebäuden darf die Oberkante des fertigen
Erdgeschossfußbodens maximal 0,15 m über dem zukünftigen Niveau der Erschließungsstrasse
liegen. Bezugspunkt ist der an das Straßenniveau angrenzende Mittelpunkt der Grundstücksseite.
Bei über dem zukünftigen Straßenniveau liegenden Hauseingängen muss die Oberkante des fertigen
Erdgeschossfußbodens bergseitig im Mittel mit dem natürlichen Gelände identisch sein.
Die jeweilige Zuordnung - "unter bzw. über Straßenniveau" - ist in dem Planeinschnitt festgelegt und
dort zu entnehmen.
Die Höhenlage der geplanten Gebäude (Wohnhaus mit Nebengebäude) ist durch die Errichtung
und Abnahme eines Schnurgerüstes nachzuweisen. Den Bauanträgen ist ein Geländeschnitt
beizulegen, aus dem der Geländeverlauf fertige Straße bis gegenüberliegende Grundstücksseite
zu entnehmen ist.
Die Höhendifferenzen zum Fahrbahn- oder Gehwegrand bzw. zum benachbarten Grundstück
müssen durch Böschungen auf dem eigenen Grundstück durch kontinuierliche Abstufung in Form
von Erdböschungen oder Natursteinmauern überwunden werden. Betonstützmauern auf der der
Straße zugewandten Grundstücksgrenze sind nicht zulässig, zum Nachbargrundstück hin sind
Betonstützmauern mit einer Höhe von max. 0,5 m zulässig.

1.9 Verstärkte statische Ausbildung des Dachkörpers
In Artikel 3 Abs. 1 BayBO sind die allgemeinen Anforderungen an bauliche Anlagen definiert; dazu
zählt auch, dass Leben oder Gesundheit nicht gefährdet werden dürfen. Das Forstamt hat auf den
angrenzenden Wald und die von dort ausgehenden Gefahren hingewiesen. Um dieser Sachlage im
Rahmen der Abwägung gerecht zu werden wird in Anlehnung an den Anhang 81 der BayBO
(Gebäudeabstand von Waldrändern) folgende Festsetzung getroffen:
Bei den im eingetragenen Baumfallbereich des nördlich angrenzenden Waldes liegenden Gebäuden
ist eine verstärkte statische Ausbildung des Dachkörpers vorzusehen.

2. Garagen

2.1 Flächen für Garagen und Stellplätze
Garagen und Stellplätze sind auf Privatgrund innerhalb der Baugrenzen zulässig. Der erforderliche
Stauraum vor den Garagen und Stellplätzen darf durch Einfriedungen größenmäßig nicht beschränkt
werden. Der erforderliche Stauraum beträgt für PKW mindestens 5 m. 

2.2 Dachform bei Garagen
Satteldach, Dachneigung max. 5° Differenz zum Wohngebäude, beidseitig gleich; oder abge-
schlepptes Dach. Bei Garagen sind auch begrünte Flachdächer zulässig. Dacheindeckung, Tore
und Fassadengestaltung wie Wohngebäude. Die Gestaltung aneinander gebauter Grenzgaragen ist
aufeinander abzustimmen (Anpassungspflicht). Ein Kniestock für Garagen ist nicht zulässig. Das
Aufstellen von Blechgaragen ist unzulässig. Der Stauraum vor den Garagen darf zur öffentlichen
Verkehrsfläche hin nicht eingefriedet werden.
Die maximale Länge der Grenzgaragen beträgt 8,0 m.
Für talseitige Garagen gilt: Die Wandhöhe an der Zufahrtsseite darf gemessen von OK -
Garagenzufahrt bis zum Schnittpunkt der Außenwand der Dachhaut maximal 3,0 m betragen. Die
FOK - Garagenmitte darf maximal 0,30 m über OK - Straße liegen.

2.3 Stellplätze
Für jede Wohneinheit sind zwingend 2 Stellplätze für Kraftfahrzeuge nachzuweisen (in Garagen, in
Gemeinschaftsgaragen, auf Carports oder Stellplätzen auf den Privatgrundstücken). 

3. Einfriedungen
Grundstückseinfriedungen sind nicht zwingend vorgeschrieben. Tore und Türen dürfen nicht zur
Straße hin aufschlagen. Stützmauern, betonierte Mauern zur straßenzugewandten Seite hin werden
nicht zugelassen. Der Sockel für Einfriedungen darf maximal 0,20 m hoch sein. Höhendifferenzen
müssen hinter dem Zaun oder dem Straßenkörper als bepflanzbare Böschungen ausgeführt werden.
Einfriedungen sind dem natürlichen Geländeverlauf anzupassen und mit den benachbarten Ein-
friedungen gestalterisch abzustimmen. Besondere Regelungen für Einfriedungen und Bepflanzungen
gelten bei Sichtdreiecken.

Zur Einfriedung der Grundstücke sind Holzlattenzäune oder Metallzäune mit senkrechten Stäben
mit einer Höhe von 1,0 m bis 1,2 m über Oberkante Straße bzw. natürliches Gelände zulässig. An
seitlichen oder rückwärtigen Grundstücksgrenzen sind auch grüne Maschendrahtzäune in Verbindung
mit Kletterpflanzen oder Laubholzhecken zulässig.

Trockenmauern aus Naturstein sind zulässig.

4. Die Anlieger haben auf ihren Grundstücken die zur Herstellung des Straßenkörpers bzw. zur
Herstellung der sonstigen öffentlichen Flächen notwendigen Böschungen, Stützmauern und
Betonrückenstützen zu dulden und zu unterhalten.

5. Geländeanpassung
Veränderungen des natürlichen Bodenreliefs, wie Abgrabungen und Aufschüttungen, sind zu
vermeiden, bzw. gering zu halten. Oberboden ist nach DIN 18915 zur Wiederverwendung zu
sichern. Aufschüttungen und Abgrabungen müssen sich in die Eigenart der natürlichen Glände-
oberfläche einfügen und sind nur bis zu einer Höhe von max. 1,5 m in Form von Erdböschungen
und Natursteinmauern bzw. bis zu 0,5 m in Form von Betonrückenstützen zulässig. Größere
Höhendifferenzen sind ggf. durch mehrere Böschungen zu überwinden.

D. Hinweise

1. Es wird angeregt, die Dächer und Fassaden zu begrünen.

2. Niederschlagswasser von versiegelten Flächen darf nicht oberflächig auf die Verkehrsflächen
abgeleitet werden. Für die anfallende Dachentwässerung sollen auf den Grundstücken
Möglichkeiten zur Versickerung oder zum Rückhalt geschaffen werden. Den Grundstücks-
eigentümern wird empfohlen, das anfallende Regenwasser zu sammeln (z. B. in Zisternen) und
für die Gartenbewässerung oder eventuell für die Toilettenspülung zu verwenden oder durch Sicker-
schächte auf dem Grundstück zurückzuhalten. Die Größe der Auffangbehälter sollte pro 100 m²
Dachfläche 2 - 3 m³ nicht unterschreiten. Die Installation von Brauchwasseranlagen ist dem
Gesundheitsamt Neumarkt i. d. OPf. anzuzeigen. Außerdem sind Brauchwasseranlagen nach
der Fertigstellung von der Gemeinde Pilsach als Betreiber der öffentlichen Wasserversorgungs-
anlage abnehmen zu lassen.

3. Rückstausicherung, Kellerentwässerung
Die Kellergeschosse sind gegen Rückstau entsprechend zu sichern (Rückstauebene: OK Straße).
Die erhöhten Anforderungen an die Kellerabdichtung sind zu beachten. Schichten- und 
Grundwasser ist nicht auszuschließen.

4. Grenzabstände bei Bepflanzungen
Bei Neupflanzungen von Gehölzen sind die gesetzlichen Grenzabstände einzuhalten:
Gehölze bis zu 2,0 m Höhe  mindestens 0,5 m Abstand von der Grenze
Gehölze über 2,0 m Höhe  mindestens 2,0 m Abstand von der Grenze

5. Denkmalpflege
Alle mit der Durchführung des Projektes betrauten Personen müssen darauf hingewiesen werden,
dass bei Außenarbeiten auftretende vor- und frühgeschichtliche Funde nach dem Bayer.
Denkmalschutzgesetz unverzüglich dem Bayer. Landesamt für Denkmalpflege gemeldet werden
müssen. Archäologische Bodendenkmäler genießen den Schutz des BayerDSchG, insbesondere
Art. 7 Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1 und 2.

6. Bei den im Baumfallbereich liegenden Grundstücken ist mit dem Bauantrag eine Haftungsaus-
schlusserklärung sowie evtl. eine Regelung der Kosten für Entschädigungsleistungen gegenüber
dem angrenzenden Waldbesitzer vorzulegen. Es wird empfohlen, dass die Holzabfuhr möglichst
vor der Bebauung der angrenzenden Parzellen erfolgen sollte und ein Umbau des Waldrandes zu
einem Waldmantel aus Sträuchern und niedrigeren Bäumen erfolgen sollte (entschädigungspflichtig).

LEGENDE
A Festsetzungen durch Planzeichen

Zahl der  
Voll-
geschosse

9. Sonstige Planzeichen

Nutzungsschablone

Dachform

Art der 
baulichen 
Nutzung

Grund-
flächen-
zahl

Geschoss-
flächenzahl

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Umgrenzung der Flächen, die von Bebauung
freizuhalten sind: Sichtdreiecke

Umgrenzung der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz
gegen schädliche Umwelteinwirkungen (s. Begründung)
F1 = Lärmschutzwall
F2 = Schallschutzfenster erforderlich

Bauweise

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Flächen für Massnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
( § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Pflanzgebot Laubbäume / Obstbäume
(öffentlich, nicht standortgebunden)

Pflanzgebot Baum-Strauchhecken

Bäume zu erhalten

Hecken zu erhalten

Pflanzgebot Laubbäume / Obstbäume (privat, Standortvorschlag)

Landschaftsschutzgebiet

8. Massnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
 zur Entwicklung von Natur und Landschaft
 (§9 Abs1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB)

7. Wasserflächen zur Regelung des Wasserabflusses
 (§9 Abs.1  Nr.16 und Abs.6 BauGB)

Regenwasserrückhaltebecken

Flutmulde

R

Beobachtete HochwassergrenzeÜ

6. Grünflächen 
 (§9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

Öffentliche Grünfläche

Spielplatz

5. Flächen für Versorgungsanlagen, Abwasserbeseitigung
 (§9 Abs.1 Nr.12, 14 und Abs.6 BauGB) 

Transformatorenstation

Leitung unterirdisch (vorhanden)

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschossez.B. II(I+D)

2. Maß der baulichen Nutzung
 (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §16 BauNVO)

z.B. 0,3

Geschossflächenzahlz.B. 0,8

1. Art der baulichen Nutzung    

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)WA

Kindergartenerweiterung

1a Fläche für Gemeinbedarf

vorhandene Grundstücksgrenzen

vorgeschlagene Grundstücksgrenzen

vorhandene Gebäude

HINWEISE

145

Höhenlinien450,00

Wall

Bebauungsvorschlag Hauptgebäude

Bebauungsvorschlag Garagen

Bebauungsvorschlag Mehrfamilienhäuser (max. 6 WE)

Baumfallbereich

Schnittführung

Fussweg

StellplätzeSt

4.  Verkehrsflächen
 (§9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6  BauGB)   

Strassenverkehrsflächen

Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung

Fuss-, RadwegF / R

Bauverbotszone

V = verkehrsberuhigter Bereich
L = landwirtschaftlicher Weg

Verkehrsgrün

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
 (§9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Offene Bauweiseo

ED nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Firstrichtung, zwingend

N
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